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AuskunftsG NÖ 1988 §1;

AuskunftspflichtGG 1987 §2 idF 1998/I/158;

B-VG Art20 Abs4 idF 1987/285;
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Rechtssatz

Der grundsätzlich jedermann zustehende Auskunftsanspruch (hier nach § 1 NÖ AuskunftsG 1988) kann erst dadurch

zu einem konkreten subjektiv-ö>entlichen Recht werden, dass er durch ein von einem Rechtsträger gestelltes

konkretes Auskunftsersuchen individualisiert wird. Mit der Stellung eines Auskunftsersuchens durch einen

Rechtsträger erst steht der PBicht der Behörde zur Auskunftserteilung ein dieser PBicht korrespondierendes

subjektivö>entliches Recht des Einschreiters gegenüber (Hinweis E 25.1.1993, 90/10/0061). Das individuell-konkrete

Verwaltungsrechtsverhältnis, welches durch die Stellung eines Auskunftsbegehrens durch einen Rechtsträger zwischen

diesem und der angesprochenen Behörde entsteht, wird einerseits durch die Individualisierung des einschreitenden

Rechtsträgers und andererseits durch die Konkretisierung des gestellten Auskunftsbegehrens festgelegt und erfährt in

der so festgelegten SpeziFzierung auch sein individuell-konkretes verfahrensrechtliches Schicksal nach Maßgabe der

auf dieses spezielle Auskunftsersuchen anzuwendenden Gesetzesvorschriften.
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